
 

Thüringer Tierschutzpreis 

Hinweise für Vorschlagende 

Der Thüringer Tierschutzpreis wird jährlich durch das für Tierschutz zuständige Ministerium in 

den folgenden Kategorien vergeben: 

I. karitativer Tierschutz, insbesondere auf den Gebieten 

a. Unterbringung, Betreuung und Pflege von herrenlosen Tieren und Fundtieren, 

b. Schaffung von artgerechten Tierheimplätzen, 

c. Hilfe und Unterbringung von in Not geratenen Tieren, 

d. Vermittlung des Tierschutzgedankens an Kinder und Jugendliche. 

II. artgerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 

Alle zwei Jahre wird zudem ein Preis auf dem Gebiet der Entwicklung von Alternativmethoden zu 

Tierversuchen vergeben.  

Dabei soll besonders beispielloses Engagement und herausragende Vorbildfunktion in den 

einzelnen Bereichen gewürdigt werden. Genaueres entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung für 

die Ausschreibung im jeweiligen Jahr sowie der aktuellen Richtlinie für den Thüringer 

Tierschutzpreis, diese sind jeweils auf der Internetseite des Ministeriums zu finden.  

Eine Berücksichtigung für die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger können nur 

Vorschläge finden (dabei ist es auch möglich sich Selbst oder ein eigenes Projekt bzw. einen 

eigenen Betrieb/Einrichtung vorzuschlagen), welche bis spätestens 31. Mai des jeweiligen 

Jahres vollständig im Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie 

vorliegen. Dabei sind folgende Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben einzureichen: 

1) Anmeldebogen für den Tierschutzpreis 

2) die jeweils für den Betrieb/die Einrichtung/ das Projekt zutreffende(n) Checkliste(n) 

3) Datenschutzerklärung zur Anmeldung für den Tierschutzpreis für Vorgeschlagene 

Es ist darauf zu achten, dass alle genannten Dokumente durch den/die Vorgeschlagene(n) bzw. 

den Vorschlagenden/die Vorschlagende zu unterzeichnen sind. Bitte achten Sie darauf, wer das 

jeweilige Dokument vor Einreichung unterschreiben muss. Bitte beachten Sie zudem, dass je 

nach Art des Betriebes oder der Einrichtung ggf. mehrere Checklisten auszufüllen sind. 

Sollten Sie Fragen zum geschilderten Verfahren haben, so wenden Sie sich bitte an: 

Tierschutz@tmsgaf.thueringen.de 
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